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Dezentrale Sammelstellen

(1) Die Bezirksabfallverbande und Stadte mit eigenem Statut haben zur flachendeckenden Sammlung von Altpapier
und Altkarton in ihrem Gebiet dezentrale Sammelstellen mit entsprechenden Sammelbehaltern in ausreichender
Anzahl entweder selbst oder durch Dritte zu errichten, zu betreiben und zu erhalten.

(2) Bei der Konzipierung bzw. Weiterfihrung des Sammelsystems fir Altpapier und Altkarton, insbesondere bei der
Erstellung der regionalen Abfallwirtschaftskonzepte gemaR § 42 Abs. 2 Z. 2 06. AWG 1997 sind folgende Kriterien zu
bertcksichtigen: Zahl und Aufstellungsorte von Sammelcontainern, Instandhaltung, Gestaltung und Pflege der
Behalterstandorte, regelmaliige Entleerung der Behalter, zumutbare Entfernung fir die Benutzer der Behalter, Zahl
und Lage zentraler Sammeleinrichtungen, regelmaRige Information der Benutzer der Sammeleinrichtungen.

In Kraft seit 01.01.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_awp_1999_v/paragraf/11
file:///

	§ 11 Oö. AWP 1999 V
	Oö. AWP 1999 V - Oö. Abfallwirtschaftsplan 1999 (V)


